
 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

08/SVV/0914 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Bestellung der Mitglieder des Hauptausschusses gem. § 49 Abs. 2, Satz 2 in Verbindung mit § 41 Kverf 

 Erstellungsdatum 10.10.2008 

Einreicher: Fraktion DIE LINKE, Fraktion SPD, Fraktion CDU/ANW Eingang 902: 23.10.2008 

Fraktion Grüne/ B 90, Fraktion FDP/Familienpartei   
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 
 

  

27.10.2008 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

   X 

 

Beschlussvorschlag: Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Folgende Mitglieder des Hauptausschusses werden bestellt: 
 
Fraktion DIE LINKE Dr. H.-J. Scharfenberg Dr. Karin Schröter 
 Birgit Müller Dr. Sigrid Müller 
 
Fraktion SPD Mike Schubert Andreas Klemund 
 Hannelore Knoblich Claus Wartenberg 
 
Fraktion CDU/ANW Michael Schröder Peter Lehmann 
 
 
Fraktion Grüne/ B 90 Peter Schüler  
 
Fraktion FDP/ Familienpartei Martina Engel-Fürstberger  
 
  Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Entscheidungsergebnis:  

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung:  
 
Entsprechend der Vorschläge der Fraktionen hat die Gemeindevertretung die Mitglieder des 
Hauptausschusses nach den Vorschriften des § 41 BbgKVerf für die Dauer der Wahlperiode (§ 49 
Abs. 2 BbgKVerf) zu bestellen. Gemäß § 41 Abs. 4  BbgKVerf erfolgt dies durch offenen 
Wahlbeschluss. 
 
 
 
 
 


